
 

Viel Vergnügen und 100% Erlebnis wünschen Ihnen die Loipenbetreiber! 
 

 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Benützungsregeln 
 für das Loipenparadies Weigetschlag 

 
1) Die Loipe Weigetschlag ist gebührenpflichtig, das Inkasso erfolgt beim 

Automaten direkt beim Einstieg in das Loipennetz oder den 
Saisonkartenverkaufsangeboten.  
Die Karte ist bei Verlangen den Kontrolloren vorzuweisen. Kontrollen 
werden im Loipengelände von Kontrolloren der Sportunion Bad Leonfelden 
durchgeführt. Wenn bei einer Kontrolle keine gültige Benützungskarte 
vorgewiesen werden kann, ist das Kontrollorgan berechtigt, die 5-fache 
Tagesloipengebühr sofort einzuheben.  
Kinder und Schüler bis 15 Jahre zahlen keine Gebühr. 
 

2) Beachten Sie die Hinweisschilder entlang der Loipen und verlassen Sie 
nicht die Langlauftrassen. 
 

3) Die Loipenspur ist im gesamten Bereich rechts zu benützen und die 
vorgegebene Laufrichtung muss eingehalten werden. 

 
4) Hunde dürfen nicht auf die Loipen mitgenommen werden, auch nicht an 

einer Leine. Das Begehen der Loipen ohne Langlaufski ist nicht gestattet. 
 
5) Werfen Sie keine Abfälle weg, nehmen Sie diese bitte wieder mit nach 

Hause. 
 
6)  Bei widrigen Wetterverhältnissen (Schneefall, starker Wind, ...) werden die 

Loipen nicht oder nur verkürzt gespurt. Ein entsprechender Hinweis erfolgt 
auf der Homepage www.nordsternsport.at. 

 
7) Die Loipenbetreiber weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Benützung 

auf eigene Gefahr erfolgt und jegliche Verantwortung und Haftung 
ausgeschlossen wird. Weiters wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
eine tägliche bzw. abendliche Loipenkontrolle nicht stattfindet! 

 
8)   Mit der Bezahlung der Loipengebühr bzw. mit der Benützung der Loipen 

werden die Loipenbenützungsvorschriften vollinhaltlich akzeptiert. 
 
9) Langlaufen ist eine der gesündesten Sportarten, kann naturgemäß aber 

auch Gefahren mit sich bringen. Informieren Sie sich vor dem Ausüben der 
Sportart bei fachkundigen Personen (Ärzten, Trainern oder Übungsleitern) 
über die damit verbundenen Risiken und mitzubringenden 
Voraussetzungen. 

 
10) Die Loipenbenützung ist täglich in der Zeit von 08:00 bis 19:00 Uhr 

gestattet! 
 
 


